
SATZUNG DER STADT REHNA
über die 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1
"Gewerbegebiet Nord"

Übersichtsplan

Plangrundlagen:
Digitale topographische Karte, GeoBasis DE/M-V 2023; rechtskräftiger Bebauungs-
plan Nr. 1 i. d. F. der 2. Änderung; wirksamer Flächennutzungsplan sowie eigene Er-
hebungen
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Unverbindliche Planerläuterung

Gegenstand der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 ist die Konkretisierung der zulässi-
gen Art der baulichen Nutzung. Die nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO allgemein zulässigen frei-
stehenden Photovoltaikanlagen sollen für nicht zulässig erklärt werden.

Präambel

Aufgrund § 10 i. V. m. § 13 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 03.11.2017 (BGBI. I S. 3634), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 28.07.2023
(BGBI. I Nr. 221) sowie nach § 86 der Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBau0
M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15.10.2015 (GVOBI. M-V S. 334), zuletzt ge-
ändert durch das Gesetz vom 26.06.2021 (GVOBI. M-V S. 1033) wird nach Beschlussfassung
der Stadtvertretung der Stadt Rehna vom 21.03.2024 folgende Satzung über die 3. Änderung
des Bebauungsplanes Nr. 1, gelegen im Norden des Stadtgebietes Rehna, erlassen:

Textliche Festsetzungen
Es gilt die Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017
(BGBI. I S. 3786), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 03.07.2023 (BGBI. 2023 I Nr. 176).

1. Die textlichen Festsetzungen des Ursprungsplanes werden unter Punkt 2 wie folgt er-
gänzt.

2. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB sowie §§ 1 und 8 BauNVO)
Die gemäß § 8 Abs. 2 BauNVO allgemein zulässigen eigenständigen, freistehenden An-
lagen zur Erzeugung von Strom oder Wärme aus solarer Strahlungsenergie (eigenstän-
dige Freiflächen-Photovoltaikanlagen) oder Windenergie werden entsprechend § 1
Abs. 5 und 9 BauNVO für nicht zulässig erklärt.

3. Sonstige Festsetzungen
AI le sonstigen Festsetzungen der Ursprungsplanung sowie der rechtskräftigen Änderun-
gen und Ergänzungen gelten unverändert weiter fort.

Hinweise

Sämtliche Hinweise der Ursprungsplanung sowie der rechtskräftigen Änderungen und Ergän-
zungen gelten weiterhin fort.

Die der Satzung zu Grunde liegenden Gesetze, Erlasse und Verordnungen sowie technische
Normen und Richtlinien sind in der Verwaltung des Amtes Rehna, FB 3 Bau und Ordnung,
Freiheitsplatz 1, 19217 Rehna, während der öffnungszeiten einsehbar.
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Verfahrensvermerke
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(1) Der Aufstellungsbeschluss derzSt'adis7Aretung 4;aie, 3. Änderung des Bebauungs-
planes Nr. 1 der Stadt Rehna, dde e'riii2906.2023 Wasst. Die ortsübliche Bekannt-
machung des AufstellungsbeeciAsses iMlin,01.077?023 \clurch Veröffentlichung in der
„Schweriner Volkszeitung" scive im Ititernehrite w.rdhaa.de erfolgt._ •
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(2) Die Stadtvertretung hat den EniGe:ret',,3.--Äftcre'rung des Bebauungsplanes Nr. 1 mit
Begründung am 30.11.2023 gebilligt eieejaffentkche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2
BauGB beschlossen. Die von,de(ednung, beiii4n\8ehörden und sonstigen Träger
öffentlicher Belange sind auteliktronischem-Weg arm 19.01.2024 über die Veröffentli-
chung irn Internet benachriclitigt ud 9er4häf4e Abs. g-EteuGB zur Abgabe einer Stel-
iungnanme aurgeroraen worsen. \

Rehna, den A. os4(.32q

Der Entwurf der 3. Änderung d bäuungspl š Nr. 1 sowie die Begründung dazu,
wurden in der Zeit vom 22.01.2C24bis-itini 2302024 auf der Internetseite des Amtes
Rehna unter www.rehna.de sowie im Bau- und Planungsportal M-V unter www.baupor-
tal-mv.de nach § 3 Abs. 2 BauGB veröffentlicht. Zusätzlich wurden die Planunterlagen
durch eine öffentliche Auslegung während der Dienststunden in der Verwaltung des Am-
tes Rehna, FB 3 Bau und Ordnung, Freiheitsplatz 1, 19217 Rehna, zur Verfügung ge-
stellt. Die öffentliche Auslegung ist mit,den,H_inWeisen, dass Stellungnahmen während
der Auslegungsfrist abgegeben werden könne-niund.dess nicht fristgerecht abgegebene
Stellungnahmen bei der Beschlüssfassung-Übar ci. Bebauungsplan unberücksichtigt
bleiben können, am 23.12.2023 durdh-Veiöffentlichuagin der Schweriner Volkszeitung". . . . . . . .
sowie im Internet unter www.rehna.de bekannt ge9gafeorden.
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Rehna, den 4.05.. /02Lf15;'
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(4) Die Stadtvertretung hat die Stelke2iffilant
der Behörden und sonstigeryTi_ägare

' • " 'trgeonis wurae mitgetent. 7 i
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Rehna, den A.m zzq .

up) uie am Zl.U.S.ZUL4 nescnioss
Nr. 1 wird hiermit ausgefertisk
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Rehna, den
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Bürgermeister

tferitlichkeit sowie die Stellunanahmen
Belarige am 21.03.2024 ger;rüft. Das_ ,
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er Bürgermeister

1.03.2024 von der Stadtvertre-
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rung des Bebauungsplanes
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Der Satzungsbeschluss und4-e.,,Škfladjer\det/Pjgrg'i—rf Dauer während der Dienst-
stunden von jeder Person_eingeieheWwefdaii kann und über den lnhalt Auskunft zu
erhaiten ist, sind am Ail OS. in der „Schweriner Volkszeitung" sowie im Internet
unter www.rehna.de bekannt gemacht wor.den..In der Bekanntmachung ist auf die Gel-
tendmachung der Verletzung von Verfahes,'-ign-g"Tormvorschriften und von Mängeln
der Abwägung sowie auf die Rechealdeni(§ 215eauaql) und weiter auf Fälligkeit und
Erlöschen von EntschädigungsaAprüchen`..(.§-44-ElauG131binge,wiesen worden. Die Sat-
zung ist am Tag der Bekanntniachuaglii,KrAift;getr

; ;› \ -;"' 1.1
Rehna, den 2,(.05.202_q
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Satzung über die 3. Änderung des Bebauungsplanes
Nr. 1 „Gewerbegebiet Nord"
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